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 Gemeinde Eitorf 
Der Bürgermeister 

 
 
 

 
Allgemeinverfügung 

 

der Gemeinde Eitorf  
anlässlich des Eitorfer Weihnachtsmarktes 2025 im Ortskern von Eitorf 

vom 23.10.2025 
 
Aufgrund der §§ 1, 3 - 5, 14 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden 
- Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13.05.1980 in der zurzeit gültigen Fassung - in Verbin-
dung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 in der zurzeit gültigen Fassung erlässt der Bürgermeister der 
Gemeinde Eitorf anlässlich des Eitorfer Weihnachtsmarktes 2025 folgende  
 

Allgemeinverfügung 
 
Für die in der Zeit vom 28.11.2025 bis 30.11.2025 im Ortskern von Eitorf stattfindende Veran-
staltung „Eitorfer Weihnachtsmarkt“ wird Folgendes angeordnet: 
 
1. Verbot des öffentlichen Konsumierens von Cannabis  

 
Das öffentliche Konsumieren von Cannabis ist im Veranstaltungsraum (s. Ziffer 2) des 
Eitorfer Weihnachtsmarktes während der Öffnungszeiten (Betriebszeiten) von 
 
Freitag, 28.11.2025, 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, 
Samstag, 29.11.2025, 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr und 
Sonntag, 30.11.2025, 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr, 
 
verboten. 

 
2. Räumlicher Geltungsbereich  

 
Das Verbot aus Ziffer 1 gilt für die folgenden Straßen und Plätze im Veranstaltungsraum:  

• Marktplatz 

• Marktstraße 
 
Der gesamte Geltungsbereich ist in der als Anlage 1 beigefügten Karte gekennzeichnet. Die 
Karte ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung.  
 
3. Zwangsmittel  
Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen Ziffer 1 dieser Verfügung wird ein Zwangsgeld in Höhe 
von 150,00 € angedroht. Bei mehrmaligen Zuwiderhandlungen kann das Zwangsgeld angemes-
sen erhöht werden. Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, kann das zuständige Verwaltungsgericht 

Öffentliche Bekanntmachung 
bereitgestellt am: 

 

17.11.2025 
 

auf der Internetseite „www.eitorf.de“ 

Gemeinde Eitorf, Der Bürgermeister 

http://www.eitorf.de/











